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RS OGH 2006/2/23 12Os119/05z
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.2006

Norm

StGB §5 Abs1

Rechtssatz

Die Einordnung des Tatvorsatzes als psychologisches Schuldelement (nach der normativen Schuldau6assung) oder als

personales Unrechtselement des Tatbestandes (nach dem personalen Verbrechensbegri6) bleibt als „reine

Systemfrage" ohne Ein:uss auf die damit verbundenen Sachfragen (insbesondere nach dem Inhalt, den Arten, dem

Umfang und den Grenzen des Vorsatzes), weshalb beide Au6assungen nach vorherrschender Meinung als gleichwertig

gelten.
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